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	title: Hochschulämter von Studenten in Gremien
	gerichtetan: StuRa
	datum: 16.10.2025
	antragsteller: Felix Gorgus
	beschreibung: Beschlusstext (Variante A – Zuordnung qua Amt):

Der Studierendenrat (StuRa) beschließt, dass die studentischen Sitze in den Senatsausschüssen künftig automatisch qua 
Amt besetzt werden. Die Zuordnung der Ämter zu den jeweiligen Ausschüssen erfolgt gemäß der im Anhang beigefügten 
Übersicht.

Diese Regelung soll sicherstellen, dass alle Ausschüsse dauerhaft und ohne erneute Suche nach geeigneten Personen 
besetzt sind. Änderungen der Zuordnung können durch einfachen StuRa-Beschluss vorgenommen werden.
Eine Wahl pro Legislatur ist erforderlich. 


Alternative Beschlussfassung (Variante B – jährliche Wahl):

Alternativ kann der StuRa beschließen, dass die studentischen Vertreter in den Senatsausschüssen künftig einmal jährlich in 
der konstituierenden Sitzung des StuRa gewählt werden.
Die gewählten Vertreter werden anschließend durch den Senat bestätigt.
Damit wird gewährleistet, dass die Bestimmung der Ausschussmitglieder über die demokratisch gewählten Gremien 
der Studierendenschaft erfolgt.




Begründung:
Ziel ist eine einheitliche, transparente und verlässliche Regelung für die Besetzung der studentischen Sitze in den 
Senatsausschüssen.
Die bisherige Praxis, jedes Mal neue Personen zu suchen, führt zu Verzögerungen und organisatorischem Mehraufwand.
Die Zuordnung qua Amt ermöglicht eine klare Verantwortlichkeit und Kontinuität, während die jährliche Wahl in der
konstituierenden Sitzung den demokratischen Grundgedanken stärker betont.
Beide Varianten bieten eine rechtssichere und praktikable Grundlage zur dauerhaften Sicherstellung der studentischen 
Mitwirkung in den Senatsausschüssen.
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